
Ausn ahmen i m Waffe ngesetz
Beim Waffengesetz zeigt sich
der Gesetzgeber oftmals von

einer wahren,,Regeluhgswut"

besessen, wenn er im Bemühen,

alles möglichst gerecht zu
machen, zu sehr ins Detail geht.

Ein hoffnungsloses Unterfangen

in einer so komplexen

Gesellschaft, die nach dem

Motto lebt,,Ausnahmen

bestätigen die Begel".

Je nach 0ualität der Waffe oder nach
Sicherheitsgesichtspunkten l iegt der
Fal l  dann schonmal  anders.
Für den Erwerb und Besitz von Waffen
ist grundsätzlich eine Erlaubnis erfor-
derlich; die wichtigsten Ausnahmetat-
bestände hierfür hat der Gesetzgeber
in dem umfangreichen paragrafen l2
zusammengefasst. Doch selbst die
vorgesehenen Ausnahmen erfassen
nicht alle Lebenssachverhalte, sodass
in Absatz fünf geregelt is! dass die
Behörde weitere Ausnahmen im Ein-
zelfall zulassen kann. Voraussetzung
ist allerdings, dass besondere Gründe
vorliegen und Belange der öffentl ichen
Sicherheit nicht beeinträchtigt wer-
den.  Diese Formul ierungen schränken
die Möglichkeiten der Behörden zwar
ein, lassen aber in gut begründeten
Fällen einen Ermessensspielraum
(,,kann") für die behördliche Entschei-
dung,  d ie im Ablehnungsfa l l  auch e in-
gehend begründet werden muss.
In Absatz eins ist zunächst im wesent-
l ichen der vorübergehende Erwerb
und Besitz geregelt. Danach
al  dar f  der  Inhaber e iner  WBK, a lso e in

Berechtigter im Sinne des Gesetzes,
eine Waffe von einem Berechtigten
vorübergehend erwerben. Der Be-
griff ,,vorübergehend" ist hier ge-
setzlich definiert und auf ,,höchs-
tens einen Monat" beschränkt. Eine
längere Zeitspanne kann als Aus-
nahme von der  Ausnahme gewährt
werden.

Demgegenüber ist der Erwerb zur si-
cheren Verwahrung nach
bl  zwar auch nur  , ,vorübergehend" ge-

stattet; eine Beschränkung auf ei-

nen Monat gibt es hier nicht, viel_
mehr bedeutet , ,vorübergehend, ,  in
d iesem Zusammenhang,  dass das
Ende der Verwahrung abzusehen
sein muss, auch wenn eine konkret
bestimmbare Dauer zur Zeit nicht
möglich ist. Dies kann nach Beendi-
gung e iner  mehr jähr igen Ausland_
stätigkeit oder nach Durchführung
einer  mehrmonat igen Reha-Maß_
nahme der Fall sein. Unter diese Vor-
schrift fällt auch das überlassen zur
nic ht gewerbsmäßi g en Beförderun g.

Bei allen diesen Fällen istzu beachten,
dass ein entsprechender Nachweis
notwendig werden kann, sodass eine
Vol lmacht  des über lassers und e ine
Kopie seiner WBK mitgegeben werden
sollte.
Eine für den Schießsport ganz wichti-
ge Ausnahme ermögl icht  den er laub-
nisfreien Erwerb und Besitz vorüber-
gehend zum Einsatz auf der Schieß_
stätte. Die Vereine können so Gäste
und neue Mi tg l ieder  d ie Ausübung des
Schießsports mit Vereinswaffen er-
mögl ichen.  Auch kann nach d ieser  Re-
gelung ein Sportschütze seine eigene
Waffe einem mitgebrachten Freund
zum Schießen geben.
Eine in der Praxis wichtige Regelung
enthält dieAbsatz 3 b), nach der der Er-
werb und Besitz von Waffen durch ei-
nen Nichtberechtigten möglich ist,
wenn dieser als Beauftragter oder Mit-
glied einer schießsportl ichen Vereini-
gung den Besi tz  nur  nach den Weisun-
gen des Berechtigten ausüben darf.
Hiernach können zunächst Vereinsmit-
g l ieder  ohne WBK er laubnispf l icht ige
Waffen erwerben; jedoch kann der
Verein auch sonstige Personen beauf-
tragen, erlaubnispfl ichtige Waffen zu
erwerben und zu besitzen. Der zustän-
dige Vorstand muss sich allerdings ver-
gewissern, dass es sich um venrau-
enswürdige Personen handelt die un-
e ingeschränkt  den Weisungen des
Über lassers fo lgen werden.  Die über-
lassungsvereinbarung sollte die Wei-
sungen möglichst konkret bezeichnen,
um jeden Missbrauch auszuschl ießen.
In Betracht kommen hierbei insbeson-
dere Eltern, denen vor einem Wett-
kampf die Waffe für ihr minderjähriges
Kind übergeben wird. Zur problematik
des meiner  Ansicht  nach zulässigen
Transports in solchen Fällen wird auf
DSZ 8/2010 verwiesen.

Die Regelung is t  insbesondere n icht
auf Fälle anzuwenden. in denen ein Ver-
e in e inem neuen Mi tg l ied während der
Jahresfrist eine Vereinswaffe für ein
Jahr zur freien Verfügung stellen wil l.
Dies wäre als Umgehung des Gesetzes
unzulässig und stellt die Zuverlässig-
keit des Verantwortl ichen in Frage.
In Absatz dre i  s ind schl ießl ich d ie Aus-
nahmen zum Führen einer Waffe gere-
gelt, was normalerweise einen Waf-
fenschein voraussetzt. Grundsätzlich
ist spätestens beim Verlassen des be-
friedeten Besitztums oder der Schieß-
stätte das Führen einer Waffe im allge_
meinen nur in einem verschlossenen
Behältnis möglich. denn der Gesetz-
geber hat ausdrücklich bestimmt, dass
eine Waffe nur nicht zugriffsbereit und
nicht schussbereit geführt werden
darf. Führen bedeutet, dass die tat-
sächliche Gewalt über eine Waffe
außerhalb der  e igenen Wohnung.  des
eigenen befriedeten Besitztums oder
einer Schießstätte ausgeübt wird. Da
die Art des Verschlusses nicht be-
stimmt ist, genügt der abgeschlossene
Waffenkoffer oder das mit einem Kof-
ferschloss gesicherte Waffenfutteral.
Sowohl das Führen einer Watf'ö.' im
Haus eines Dritten als auCh auf der
Schießstätte setzt dessen Zustimmung
und einen vom Bedürfnis umfassten
Zweck voraus. Beides ist bei einer
Schießstätte wohl grundsätzlich anzu-
nehmen. Bei einem privaten reicht als
Grund das Vorführen der Waffe für ei-
nen Kauf/Verkauf oder auch das ge-
meinsame Trockentraining aus.
Für die Winterbiathleten, die ihre Waf-
fen mit sich führen, gilt die Ausnahme
auch für die festgelegten Wegstrecken
eines genehmigten Sportwettkampfes.
Damit  muss n icht  mehr d ie gesamte
Strecke zur Schießstätte erklärt wer-
den oder in jedem Einzelfall eine Aus-
nahme nach Absatz fünf erteilt werden.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammen-
hang,  dass für  das Führen ausdrück-
lich Ausweispfl ichten normiert sind:
Wer eine Waffe führt, muss einen per-
sonalausweis/Pass und d ie WBK mit
s ich führen.  Dies g i l t  auch in den Fäl -
len, in denen eine fremde Waffe mitge-
nommen wird; hierbei ist zumindest
eine Kopie der WBK mitzuführen. Drin-
gend empfehlenswert ist ferner, die
vorübergehende Berechtigung des
Führens durch eine entsprechende
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Beschein igung zu belegen,  in  der  der  Name
des Überlassers und des derzeitigen Besit-
zers der Waffe mit Datum und beiden Unter-

schriften sowie gegebenenfalls erteilten Wei-
sungen festgehalten sind.

Die Regelungen s ind insgesamt n icht  sehr
übersichtl ich und werfen viele Zweif elsfra gen

. auf. Für die Praxis ist es daher angezeigt, bei
derartigen Ausnahmen sehr sorgfältig zu han-
deln. Übrigens: ,,Erwerb" bedeutet rechtl ich

Waffenrecht

nicht, dass ein Eigentumsübergang stattf in-
det; der waffenrechtliche Erwerber erlangt
nur die tatsächliche Gewalt, nicht jedoch das
Eigentum an der Waffe, das weiterhin beim
Berechtigten verbleibt. I

ßechtsprechung:
Wi chti ge U rte i I e fü r S p o rtsch ütze n

Anerkennung einer Sportordnung
Ein keinem Verband angeschlossener Schieß-
sportverein mit etwa 300 Mitgliedern hat sich

eine Sportordnung gegeben und d iese zur

Genehmigung beim Bundesverwaltungsamt
(BVA) eingereicht. Da die Prüfung nach Auf-
fassung des Vereins zuvielZeit in Anspruch
nahm, beantragte er beim zuständigen Ver-

waltungsgericht Köln den Erlass einer einst-

weil igen Anordnung, gerichtet auf Erteilung
der Genehmigung bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Hauptsacheverfahrens.
Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag

ab und wies zunächst  darauf  h in,  dass nach

der gesetzlichen Regelung kein strikter An-
spruch besteht, sondern die Entscheidung im

Ermessen des BVA steht. Vor allem aber

setzt die Genehmigung von Sportordnungen
das Bestehen eines besonderen öffentl ichen
Interesses voraus.  Bei  der  Regelung handele
es s ich um einen Ausnahmefal l ,  be i  dem ins-

besondere d ie im Al lgemein interesse l iegen-
den schießsport l ichen Belange der  Förde-

rung oder Weiterentwicklung des Schieß-
sports beachtet werden müssen. Diese Vo-

raussetzungen sah das Ger icht  n icht  a ls  ge-

geben an,  wei l  d ie zur  Genehmigung geste l l -

te Sportordnung sich inhaltl ich nicht wesent-

l ich von Sportordnungen bestehender Ver-
bände unterscheidet  und daher e in besonde-

res öffentl iche lnteresse im vorgenannten

Sinne kaum besteht.
(Venrvaltungsgericht Köln, Beschluss vom

1 7.06.201 0 - 20 L 583/1 0)
Anmerkung: Die zunächst nur im vorläufigen

Rechtsschutzverfahren ergangene Entschei-

dung zeigt deutlich, dass für freie schieß-
sportl iche Vereinigungen besondere Anfor-

derungen gel ten,  wenn es um die Genehmi-
gung e iner  Sportordnung geht .  Denn e ine

solche Genehmigung, ,adel t "  gewisserma-

ßen d ie Verein igung,  ohne dass s ie den

strengen Anforderungen unterliegt, die das

Gesetz an einen anerkannten Schießsport-

verband stellt. Dass hier genau geprüft wird,
ist richtig und wichtig zur Verhinderung mög-
l ichen Missbrauchs.  Denn es waren gerade

in Nordrhein-Westfalen aufgetretene Miss-
brauchsfälle, die zur Einführung des Aner-
kennungsverfahrens für Schießsportverbän-
de geführt haben. Zurzeit sind folgende Ver-
bände als Schießsportverbände anerkannt:
1.  Bund der  Mi l l iär -  und Pol ize ischützen e.V.

(BDMP}

2. Deutscher Schützenbund e.V. {DSB)
3. Deutsche Schießsport Union e.V. (DSU)

4, Verband der Reservisten der Deutschen
Bundeswehr e.V. (VdRBw)

5. Kyffhäuserbund e.V.
6. Bund Deutscher Sportschützen e.V. (BDS)

7. Bund der Historischen Deutschen SchÜt-
zenbruderschaften e.V. (BHDS)

8. Bayerische Kameraden- und Soldatenver-
e in igung e.V.  (BKV)

9. Bayerischer Soldatenbund 1874 e.V.

Wideruf wegen Unzuverlässigkeit
Der Kläger hatte seit 2002 drei Waffenbesitz-
karten als Sportschütze und seit 2006 auch

einen Jagdschein.  lm selben Jahr  wurde er

von der Polizei in seinem Auto sitzend schla-
fend angetroffen - mit 1,92 Promille. Das Fens-
ter der Fahrertür war weit geöffnet, das Fahr-

zeug unverschlossen, auf dem Rücksitz la-
gen in einer weit geöffneten Tragetasche ein

Jagdgewehr und Munition. Zudem hatte er

eine KK-Pistole in einem am Hosengürtel be-

festigten Holster bei sich. Wegen fahrlässi-
ger Trunkenheit im Verkehr wurde er zu einer

Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Das
ge gen ihn weiter eingeleitete Ermittlungsver-
fahren wegen eines Verstoßes gegen das
Waffengesetz wurde eingestellt. Die Behör-

de widerrief daraufhin die ihm ausgestellten
waffenrechtlichen Erlaubnisse wegen waf-

f enrechtlicher Unzuverlässi gkeit.

Das Verwaltungsgericht wies die Klage we-
gen waffenrechtlicher Unzuverlässigkeit ab,

weil Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass er mit Waffen oder Munition nicht vor-
s icht ig  oder  sachgemäß umgehen oder d iese
Gegenstände nicht sorgfältig venruahren
werde, weil die Aufbewahrung seiner Waf-
fen und der  dazugehör igen Muni t ion in  sei -
nem Fahrzeug nicht den waffenrechtlichen
Anforderungen genügte. Jeder hätte, ohne
dass der tief schlafende Kläger es überhaupt
bemerkt hätte, Waffen und Munition an sich
nehmen können.  lm Zusammenhang mi t  der
befugten Jagdausübung darf der Jäger zwar
die Waffen zugriffsbereit, aber gerade nicht
schussbereit führen.
Ein volltrunkener Jäger mit 1,92 Frogti l le darf
selbst während der Jagd eine pchussbereite

Waffe nicht führen. lm übrigen rechtfertigt
bereits die nur kurzfristig ungesicherte Auf-

bewahrung von Waffen und Munition die
Prognose, dass der Inhaber waffenrecht-
l icher Erlaubnisse auch in Zukunft nicht für

eine sichere Verwahrung sorgen werde. lm
Bereich des Waffenrechts muss kein Rest-
risiko hingenommen werden.
Auch die Umstände, die zur Wiedererteilung

der Fahrer laubnis geführ t  haben,  ändern

nichts an der waffenrechtlichen Unzuverläs-

sigkeit. Zum einen handelt es sich um einen

Fal l  sogenannter , ,absoluter  Unzuver läss ig-

keit", zum anderen beurteilt sich die charak-

terl iche Zuverlässigkeit bei Entzug und Wie-

dererteilung einer Fahrerlaubnis einerseits

und dem Widerruf einer waffenrechtlichen

Er laubnis anderersei ts  n icht  nach den g le i -

chen Kriterien.
(VG Saarland, Urteil vom 16.'12.2010 - I K
225t101
Anmerkung: Angesichts des Leichtsinns die-
ses Waffenbesitzers ist man fast geneigt zu
sagen ,,recht so". Die Entscheidung zeigt in
ihrer - hier nur knapp dargestellten - Be-
gründung jedoch die kompromisslose An-
wendung der  Regelungen über d ie Zuver läs-
sigkeit durch die Verwaltungsgerichte. I
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